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Mit Nießbrauch belastetes Haus - für Hartz IV-Empfänger kein verwertbares
Vermögen

Im Verfahren B 14/7b AS 46/06 R hatte der 14. Senat des Bundessozialgerichts am 6. Dezember
2007 darüber zu entscheiden, ob sich der Grundsicherungsträger im Hinblick auf die aus seiner
Sicht (später) bestehende Verwertbarkeit eines Hauses, das mit einem lebenslangen
Nießbrauchsrecht zugunsten der Mutter des Klägers belastet ist, zu Recht geweigert hat, dem
Kläger Arbeitslosengeld II als Zuschuss zu gewähren.

Das Bundessozialgericht hat diese Frage verneint und entschieden, dass Grundeigentum, das in
absehbarer Zeit nicht verwertet werden kann und dessen Verwertbarkeit nicht vom Willen des
Vermögensinhabers abhängt, nicht als berücksichtigungsfähiges Vermögen im Sinne des SGB II
anzusehen ist. Dies hat zur Folge, dass dann, wenn im übrigen Hilfebedürftigkeit besteht,
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts als Zuschuss und nicht nur als Darlehen zu
gewähren sind.

Die Revision des Klägers führte daher zur Aufhebung des zweitinstanzlichen Urteils und zur
Wiederherstellung der Entscheidung des Sozialgerichts, das der Klage ebenfalls stattgegeben
hatte.

Hinweis zur Rechtslage:  
§ 12 SGB II enthält zur Frage, was als Vermögen zu berücksichtigen ist, u.a. folgende
Regelungen:  
►    "Als Vermögen sind alle verwertbaren Vermögensgegenstände zu berücksichtigen" (Abs. 1
Satz 1), 
►    "Das Vermögen ist mit seinem Verkehrswert zu berücksichtigen. Für die Bewertung ist der
Zeitpunkt maßgebend, in dem der Antrag auf Bewilligung oder erneute Bewilligung der
Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gestellt wird."

Zur Darlehensgewährung enthielt die vorliegend maßgebende Fassung des Gesetzes folgende
Regelung in § 9 Abs. 4 SGB II:
"Hilfebedürftig ist auch derjenige, dem der sofortige Verbrauch oder die sofortige Verwertung
von zu berücksichtigendem Vermögen nicht möglich ist oder für den dies eine besondere Härte
bedeuten würde; in diesem Falle sind die Leistungen als Darlehen zu erbringen".
In der aktuellen Fassung des SGB II befindet sich die entsprechende Regelung in § 23 Abs. 5
SGB II. 

 

Az.: B 14/7b AS 46/06 R                     F.  ./. Arbeitsgemeinschaft SGB II Donau-Ries
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